
Stadtrat 

 

 

Protokollauszug vom                                                      25.02.2026 
 

 

Departement Bau und Mobilität / Tiefbauamt: 

Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 5008350, Sanierung Heizung Werk-

hof Obermühlestrasse 7 

IDG-Status: öffentlich 

Beschluss-Nr.: 2026/215 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 5008350 für die Sanierung Hei-

zung Werkhof im Betrag von 125’000.00 Franken (Minderkosten 0.00 Franken) wird genehmigt. 

 

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau und Mo-

bilität, Tiefbauamt, Amt für Städtebau, Hochbau, Controlling und Finanzen; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat  

 Der Stadtschreiber: 

 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 

 

1. Kreditbewilligung / Gebundenerklärung  

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 29. April 2020 die Ausgaben für die Sanierung Heizung Werk-

hof im Betrag von 125’000.00 Franken als gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrech-

nung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 5008350, freigegeben (Beilage).  

 

2. Projektbeschrieb 

Der Werkhof an der Obermühlestrasse 7 wird durch das Schulhaus Schönengrund mit Wärme 

versorgt. Die Heizungsanlage vom Schulhaus Schönengrund hat die Lebensdauer erreicht und 

wurde ersetzt. Bei diesem Ersatz wurde die alte Gasheizung durch die Fernwärme der KVA 

Scheidegg abgelöst. 

 

Damit der Werkhof weiterhin durch das Schulhaus Schönengrund mit Wärme versorgt wird, wur-

den Anpassungen der Zuleitungen und an der Verteilbatterie des Werkhofes vorgenommen. 

 

3. Projektabrechnung 

3.1. Übersicht 

Projekt Nr. 5008350 Kredit Ausgaben 

Ausführungskredit 125’000.00  

Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  125’000.00 

Minderaufwand  0.00 

 

3.2. Abweichungsbegründung 

Das Projekt wurde gemäss dem seinerzeitigen Antrag ausgeführt. Die Kostenüberschreitung be-

trägt 0.00 Franken (+0.0 %). Der Kostenteiler gemäss Antrag wurden eingehalten. 

 

4. Rechtsgrundlage 

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden vom 

Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklärte Ausgaben vom Stadtrat abge-

rechnet. 

 

 

 

Beilagen: 

1. Gebundenerklärung vom 29.04.2020 

2. Projektabrechnung Abacus 
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